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Erster Blrgermeister Uwe Gerlsbeck eroffnet um 19:31 Uhr die Offentliche Sitzung des
Gemeinderates Kirchdorf a. d. Amper, begrif3t alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemafile
Ladung und Beschlussfahigkeit des Gemeinderates Kirchdorf a. d. Amper nach Art. 47 Abs. 2 und
3 GO fest. Ebenso, dass Zeit, Ort und Tagesordnung gemaf Art. 52 GO ortstiblich bekanntgegeben
worden sind.

OFFENTLICHE SITZUNG

1 Zustimmung zu Sitzungsprotokollen vergangener Sitzungen:

1.1 Zustimmung zum Sitzungsprotokoll der 6ffentlichen
Gemeinderatssitzung vom 14.01.2025

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper stimmt dem Protokoll der 6ffentlichen
Gemeinderatssitzung vom 14.01.2025 ohne Einwendungen zu.

Abstimmungsergebnis: Jal6 NeinO

1.2 Zustimmung zum Sitzungsprotokoll der 6ffentlichen
Finanzausschusssitzung vom 21.01.2025

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper stimmt dem Protokoll der 6ffentlichen
Finanzausschusssitzung vom 21.01.2025 ohne Einwendungen zu.

Abstimmungsergebnis: Jal6 NeinO

2 Verpflichtung der neuen Feldgeschworenen

Sachverhalt:

Die in der Gemeinderatssitzung vom 14. Januar 2025 ordnungsgemald gewdahlten drei neuen
Feldgeschworenen, Alois Portz, Hermann Preisinger und Bernd Schiiller werden durch den Ersten
Birgermeister Uwe Gerlsbeck verpflichtet.

Nach § 5 der Feldgeschworenenordnung (FO) findet die Verpflichtung der Feldgeschworenen
gemal Art. 13 Abs. 2 AbmG in Eidesform statt.

Erster Burgermeister Uwe Gerlsbeck vereidigte die drei neu gewahlten Feldgeschworenen Alois
Portz, Hermann Preisinger und Bernd Schdller.

Es wird folgende Eidesformel gesprochen:

“Ich schwore Treue dem Grundgesetz flur die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des
Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen, gewissenhafte und unparteiische Erfullung meiner
Amtspflichten, Verschwiegenheit und zeitlebens Bewahrung des Siebenergeheimnisses — so wahr
mir Gott helfe.”
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Beschluss:
Nach Verpflichtung der Feldgeschworenen ist diese aktenkundig zu machen und der Fachaufsicht
Uber die Feldgeschworenen , dem Amt flr Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Freising
mitzuteilen.

Abstimmungsergebnis:  Ja 16 Nein O

3 Bauantrage

3.1 Kirchdorf: Angerstralie; Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung
eines Carports

Sachverhalt:

Es wurde ein Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung eines Carports in Kirchdorf, Angerstraflie,
FINr. 673/26, Gemarkung Kirchdorf a. d. Amper eingereicht. Der Antrag ist erforderlich, da das
Grundstiick im Bebauungsplangebiet Kirchdorf Zentrum liegt und in dem Bereich keine Garage oder
Carport vorgesehen ist.

Bei dem genehmigten Bauantrag war an dieser Stelle nur ein Stellplatz vorgesehen. Nun soll dort
ein Carport mit einer Grundflache von 6 m x 3,5 m errichtet werden. Nachdem es sich gemalf Art.
57 Abs. 1 Nr. 1b BayBO um ein verfahrensfreies Bauvorhaben (unter 50 m2) handelt ist die
Ausnahme zum Bebauungsplan nur isoliert zu behandeln. Die Entscheidung darlber trifft in diesem
Fall die Gemeinde. Da die Grundziige des Bebauungsplanes nicht betroffen sind, kann der
Ausnahme zum Bebauungsplan zugestimmt werden.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper stimmt beziglich der Ausnahme zum
Bebauungsplan Kirchdorf Zentrum zur Errichtung eines Carports aul3erhalb der vorgesehenen
Baulinie in Kirchdorf, AngerstralRe, FINr. 673/26, Gemarkung Kirchdorf a. d. Amper zu.
Abstimmungsergebnis: Jal6 NeinO

3.2 Kirchdorf: SternstraRe; Nutzungsanderung und Ausbau des

bestehenden Ober- und Dachgeschosses mit 13 Wohneinheiten sowie
Anbau eines Treppenhauses mit Nebenrdaumen - Tektur

Sachverhalt:

Es wurde eine Tektur zur Nutzungsanderung und Ausbau des bestehenden Ober- und
Dachgeschosses mit Maisonetten-Wohnung, sowie Anbau eines Treppenhauses mit Nebenrdumen
fur Kirchdorf, Sternstral3e, FINr. 50, Gemarkung Kirchdorf a.d.Amper eingereicht.

Der 1. Bauantrag wurde am 08.07.2024 im Gemeinderat behandelt. Der wesentliche Unterschied
zur 1. Einreichung besteht darin, dass nun statt 10 Wohneinheiten 13 Wohneinheiten geschaffen
werden sollen. Die Wohnungen waren in einer Gro3e von 24 bis 31 m? plus Schlafraum im
Dachgeschoss dargestellt. Im neuen Eingabeplan sind die Wohneinheiten wesentlich kleiner mit
durchschnittlich zwischen 16 und 18 m2 dargestellt und eine grof3e Wohnung tber der Metzgerei mit
5 Schlafzimmern, 1 Kiche und 1 Bad. Der Anbau wurde vergroRert. Die Grundflache betragt statt
48,70 m2 nun 67,90 m2.

Lt. Stellplatzplan sollen 100 Stellplatze geschaffen werden und nach der Stellplatzberechnung sind
98 Stellplatze nach der momentan giiltigen Stellplatzsatzung der Gemeinde Kirchdorf erforderlich.
Wie bereits bei der Stellungnahme fir den 1. Bauantrag ausgefihrt, ist im Nebenhaus (Sternstr.
20a) zusatzlich zu den 4 Fremdenzimmer auch noch eine Wohnung vorhanden. Es muissten daher
100 Parkplatze nachgewiesen werden. Der Parkplatz ist zum grof3en Teil nicht befestigt und auch
auf dem befestigten Teil des Anwesens sind derzeit keine Markierungen der Parkplatze vorhanden.
Daher kann man davon ausgehen, dass die eingezeichneten Parkplatze tatsédchlich so nicht
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vorhanden sein werden. Wie bereits bei der Beschlussvorlage im Juli dargestellt, ist es
wuinschenswert, dass die groRen Parkflachen nicht versiegelt werden, jedoch sollte gefordert
werden, dass die einzelnen Stellplatze auch entsprechend hergestellt werden z.B. mit Hilfe von
Granitzeilern. Die Stellplatze 19 und 20 blockieren die Durchfahrt zu den Ubrigen Stellplatzen. Diese
sind zwar Uber eine weitere Zufahrt anfahrbar, jedoch sollte bei der Gro3e des Parkplatzes eine
zweite Zufahrt vorhanden sein. Dem Landratsamt wird mitgeteilt, dass der Stellplatzplan
entsprechend angepasst werden sollte.

Auf Nachfrage von Herrn Schmitz antwortet der Vorsitzende, dass der auf dem Baugrundstick
bestehende Unterstand noch nicht im Plan eingezeichnet ist.

Auf Frage von Herrn Pittner antwortet Burgermeister Gerlsbeck, dass die im Plan nachgewiesenen
Stellplatze der gemeindlichen Stellplatzsatzung entsprechen.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper stimmt der Tektur zum Bauantrag zum
Ausbau des bestehenden Ober- und Dachgeschosses in 13 Wohneinheiten und dem Anbau eines
Treppenhauses mit Nebenrdumen in Kirchdorf, Sternstraf3e, FINr. 50, Gemarkung Kirchdorf a. d.
Amper unter folgenden Voraussetzungen zu:

- Brandschutzrechtlichen Bestimmungen werden erfiillt und nachgewiesen

- Die angegebenen Stellplatze (100) sind vor Fertigstellung entsprechend anzulegen und zu

markieren.

Abstimmungsergebnis: Jal6 NeinO

4 Haushalt

4.1 Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung und der Haushalt 2025 samt Anlagen wurde in der Finanzausschuss-sitzung
am 21.01.2025 vorberaten.

Die vom Finanzausschuss gewiinschten Anderungen wurden von der Verwaltung in den Haushalt
2025 eingearbeitet, wie z. B. die Aufnahme eines Zuschusses in Hohe von 5.000 EUR fir eine
elektrische Schiel3anlage d. Schitzen Helfenbrunn oder der Anpassung der Férderung fur Mini-PV-
Anlagen und Lastenrader in Hohe des Restbetrages vom Vorjahr (10.400 €). Damit kann die
Forderung um ein weiteres Jahr verlangert werden. Ein weiteres Beispiel ist die Verschiebung der
Anschaffung neuer Tablets fir die Gemeinderatsmitglieder auf das Jahr 2026, da 2026 die
Neuwahlen stattfinden. Auf Wunsch des Finanzausschusses wurden folgende Ubersichten und
Erlauterungen zum besseren Verstandnis in den Vorbericht eingearbeitet:

- Volumen Gesamthaushalt pro Einwohner — Entwicklung

- Einkommensteuerbeteiligung pro Einwohner — Entwicklung

- Prozentanteil der ersten 20 bzw. 10 Gewerbesteuerzahler am Gesamtvolumen der Gewerbesteuer
- Ubersicht Personalkosten aufgeteilt auf Gesamtkosten, Verwaltung und Kinderbetreuung

- Erlauterung der kreditfreien Zeit der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper

U. a. wurden von der Verwaltung noch folgende Anderungen eingearbeitet:

Der Beitrag fir das bayerische Digitalisierungsgesetz in Hohe von 400 EUR, Kosten fir die
Ausschreibung vom Strom 2026-2028 in Hohe von 600 EUR, eine Lern-App fir die Grundschule in
Héhe von 1.800 € mit der dazugehdrenden Forderung 1.100 €. Zudem wurde die Kreisumlage auf
2.216.700 € gekurzt (vorher: 2.342.400 €) und eine Mehreinnahme fiur die Tilgung des Kredits vom
Kommunalunternehmen in Héhe von 20.000 € auf jetzt 40.000 € gesetzt.

Nach samtlichen Anderungen schlieRt die Haushaltssatzung 2025 im Verwaltungshaushalt in den
Einnahmen und Ausgaben mit 9.512.200 € (2024:8.435.100 €) und im Vermdgenshaushalt mit
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2.208.900 € (2024:1.614.000 €) und somit einem Gesamtvolumen in Hohe von 11.721.100 € (2024

10.049.100 €). Damit ist der Gesamthaushalt um 16,19 % gestiegen.

Hier ein Uberblick tiber die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Haushalt 2025:

Haushalt 2025 der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper

2025 2024 Veranderung
in %
gegeniber
Vorjahr

Gesamtvolumen 11.721.100,00 € | 10.087.500,00 € | 16,2

davon Verwaltungshaushalt 9.512.200,00 € 8.435.100,00 € 12,8

davon Vermoégenshaushalt 2.208.900,00 € 1.652.400,00 € 33,7

Wichtige Einnahmen des

Verwaltungs-HH:

Grundsteuer A+ B 305.500,00 € 305.500,00 € 0,0

Gewerbesteuer 1.600.000,00 € 1.350.000,00 € | 18,5

Steuerbeteiligungen

(Einkommenssteuer,

-ersatz, Umsatzsteuer 3.347.000,00 € 3.186.900,00 € 5,0

Schliisselzuweisungen 693.900,00 € 479.700,00 | 44,7
€

pausch. Finanzzuweisungen 60.500,00 € 60.500,00 | 0,0
€

Hebesatze:

Grundsteuer A 450 v. H. 350 v. H. 28,6

Grundsteuer B 240 v. H. 350 v. H. -31,4

Gewerbesteuer 330 v. H. 330 v. H. 0,0

Wichtige Ausgaben des

Verwaltungs-HH:

Kreisumlage: 2.216.700,00 € 2.290.300,00 € -3,2

Gewerbesteuerumlage: 135.000,00 € 135.000,00 € 0,0

Personalkosten: 3.627.800,00 € 2.915.200,00€ | 244

Anbei noch die geplanten Investitionen fiir 2025:
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Geplante Ausgaben des Vermoégens-HH

Feuerwehrwesen Hochwasserschutz 133.800,00 €

Zuschisse f. Notstromaggregate 44.000,00 €

Grundschule, Umgestaltung Klassenzimmer 58.800,00 €

Grundschule, Bodensanierung 30.000,00 €

Grundschule, neue PCs, Wechsel Betriebssystem 15.000,00 €

Mittagsbetreuung, Umbau Mensa 200.000,00 €

Kinderhaus, Planungskosten Waldkindergarten 10.000,00 €

Kinderhaus, Klimagerate f. Schlafraume 14.100,00 € (zzgl. 5.905,23 € HAR)
Planungskosten zu Baugebieten Norting, - € (zzgl. 106.494 € HAR)
Burghausen, Am Hirschbach

Diverse Strallensanierungen 550.000,00 € (zzgl. 525.103 € HAR)
StralRenbeleuchtung Schnotting 24.100,00 €

Kanalsanierungen 40.000,00 € (zzgl. 241.010 € HAR)
Kanalsanierung Blumenstr./Gartenstr. 140.000,00 € (zzgl. 241.010 € HAR)
Klaranlage Ertlichtigung 320.000,00 € (zzgl. 344.347 € HAR)
Friedhof Umgestaltung 85.000,00 € (zzgl. 99.167 € HAR)
Bauhof, Salzsilo 98.000,00 €

Fur die kommenden Jahre muss genau geplant werden, da zwar die Gewerbesteuereinnahmen
gestiegen sind, jedoch es noch nicht abzusehen ist, ob diese Steigung auch bleibt. Au3erdem ist
bei den Ausgaben weiterhin eine erhebliche Erhdhung durch die allgemein steigenden Preise zu
erwarten.

Der Vorsitzende verweist nochmals darauf, dass Herr Haider zu Fragen aus der
Finanzausschusssitzung vom 21.01.2025 im Sitzungsprotokoll der Ausschusssitzung schriftlich
Stellung genommen hat. Das Protokoll wurde diesem TOP nochmals als Anlage beigefugt.

Auf Frage von Herrn Steininger antwortet Frau Tobler-Schéffler, dass in der Haushaltssatzung heuer
nur die Gewerbesteuerhebesatze mit AuBenwirkung festgesetzt werden. Aufgrund der
Grundsteuerreform musste fur die Grundsteuerhebesétze eine gesonderte
Grundsteuerhebesatzsatzung erlassen werden, weil wegen sondergesetzlicher Regelung sonst flr
die Zeit ab 01.01.2025 keine Rechtsgrundlage fir die Erhebung der Grundsteuer bestanden hétte.
Die Grundsteuerhebesatze werden im Haushaltsjahr 2025 lediglich nachrichtlich in der
Haushaltssatzung erwahnt. Naheres zum Thema Grundsteuerhebesétze heute unter TOP O 4.5.

Als Ausgabenschwerpunkte des Haushalts 2025 nennt Frau Tobler-Schéffler die Kinderbetreuung,
den Hochwasserschutz, den Stra3enunterhalt und den Kanalunterhalt.

Nach Beratung im Finanzausschuss wurden insbesondere noch folgende Anderungen in den
Haushalt aufgenommen:

- Zuschuss in Héhe von 5.000 € fur den Schitzenverein Helfenbrunn
- Fordermittel fur Mini-PV-Anlagen zur Fortfihrung des gemeindlichen Foérderprogramms

Wie in der FA-Sitzung gewtinscht, erstellte die Verwaltung eine Aufstellung der Personalkosten und
stellte dabei insbesondere die Kosten der Verwaltung und des Kinderhauses gegeniber. Es zeigt
sich, dass vor allem im Bereich der Kinderbetreuung die Personalkosten gestiegen sind. Die
Entscheidungen der vergangenen Jahre hinsichtlich des Umfangs des Kita-Personals auf Qualitat
zu setzen, wurden vom Gemeinderat mitgetragen.

Frau Tobler-Schaffler erlautert einzelne Ausgabenpositionen des Vermégenshaushalts.
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Herr Pittner fragt, ob im Haushalt auch allgemeine Mittel fir den Brandschutz eingestellt wurden.
Herr Haider bejaht dies und fuhrt aus, dass Mittel fir den Abschluss der Loschwasseruntersuchung
sowie fir eine Feuerwehrbedarfsplanung Uber das Kreisbrandkommando Freising eingestellt
wurden.

Herr Schmitz rat dazu, hinsichtlich des Defizits beim Kindergarten die Kosten im Blick zu behalten.
Der Vorsitzende sichert dies zu.

Auf Nachfrage von Herrn Schmitz antwortet Frau Tobler-Schaffler, dass im Bereich Bauhof noch die
Kosten fur das Salzsilo mit aufgenommen wurden.

Herr Heyne erkundigt sich zum Bedarf bei der Kinderbetreuung. Der Vorsitzende antwortet, dass
nach der durchgefuihrten Erhebung teilweise Personal in Rente gehen wird, und teilweise gekindigt
hat. Es liegt fur eine Kindertageseinrichtung eine normale Fluktuation vor. Zum Ende des
Kindergartenjahres wird voraussichtlich eine Kindergruppe entfallen. Die Einrichtungsleitung ist
angehalten, die Arbeitszeiten des Personals strikt nach Bedarf abzustecken.

Herr Heyne ist der Ansicht, dass sich die Gemeinde auf mittlere Sicht Gedanken Uber eine
zusétzliche Kindertageseinrichtung machen mussen wird. Er bringt dabei wieder den
Waldkindergarten als glinstige Alternative in Erinnerung. Hr. Heyne spricht sich daflr aus, diesen
Ansatz effektiv weiter zu verfolgen.

Herr Nuf3stein fragt, ob man hinsichtlich der Kinderbetreuung nun das Fazit ,viel Personal — viel
Qualitat” zieht. Herr Gerlsbeck bejaht dies und fuhrt aus, dass man im Gemeinderat einig darliber
war, das Personal nach oben zu ziehen, um Mitarbeiter zu gewinnen und die Qualitat steigern zu
kénnen.

Herr Schmitz fugt nochmals an, dass man ein Defizit von 1,2 Mio. Euro im Bereich der

Kinderbetreuung nicht einfach so stehen lassen kann, sondern reflektiert werden misse. Herr
Gerlsbeck sichert zu, dass eine konzeptionelle Betrachtung erfolgen wird.

AnschlieRend verliest Frau Tobler-Schéffler nochmals die Rahmendaten zum Haushalt 2025 und
fuhrt u. a. dabei aus, dass der Haushalt 2025 Uber ein Volumen von 11.721.100 € verfugt.
Beschluss:

Die Haushaltssatzung 2025 wird mit dem Haushaltsplan einschlie8lich der dazugehd&rigen
Bestandteile und Anlagen erlassen.

Abstimmungsergebnis: Jal6 NeinO

4.2 Zustimmung zur Aufnahme eines Kassenkredits 2025

Sachverhalt:

Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Gemeindekasse sieht die Haushaltssatzung
2025 einen maximalen Kassenkredit von 1.000.000 € vor.

Nach Art. 37 Abs. 2 GO soll der in der Haushaltssatzung festgesetzte HoOchstbetrag an
Kassenkrediten max. ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen nicht
Ubersteigen. Dieses Limit wird mit dem vorgesehenen Kassenkredit von max. 1.000.000 €
eingehalten.

Beschluss:
Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Gemeindekasse billigt der Gemeinderat — soweit

und sofern im Laufe des Haushaltsjahres 2025 erforderlich — die Aufnahme eines Kassenkredits bis
zur maximalen Hohe von 1.000.000 €.
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Abstimmungsergebnis: Jal6 NeinO

4.3 Billigung von Zuwendungen im Haushalt 2025

Sachverhalt:
Der Haushalt 2025 sieht im Verwaltungshaushalt folgende Zuwendungsausgaben vor:

- HHST 0.0600.7180 (Zuschuss KU f. kommunale Warmeplanung) 4.500 €

- HHST 0.1300.7180 (Zuschuss KU f. Bedarfsermittlung Notstromversorgung) 2.300 €

- HHST 0.2150.7130 (Schulverbandsumlage) 158.200 €

- HHST 0.3400.7090 (Zuschusse an Vereine fur Ifd. Zwecke — Allgemeinbudget) 5.000 €

- HHST. 0.3500.7000 (Zuschuss an KBW) 200 €

- HHST 0.3650.7110 (Zuweisung nach Denkmalschutzgesetz) 2.800 €

- HHST 0.4300.7000 (Zuschuss an Caritas, Kriegsgraber) 200 €

- HHST 0.4600.7090 (Zuschuss Spielplatz Stegenfeld) 400 €

- HHST 0.4640.7000 (Zuweisungen BayKIBiG, Gastkinder Kiga) 70.000 €

- HHST 0.4641.7000 (Zuweisungen BayKIBiG, Gastkinder Krippe) 15.900 €

- HHST 0.4701.7180 (Zuschuss Helferkreis Asyl) 500 €

- HHST 0.5501.7090 (Sportférderung SC Kirchdorf, Schitzen Noérting, Theaterverein
Kirchdorf, Hallengebuhren 8.000 €) 20.000 €

- HHST 0.6300.7130 (Zuschusse FlurstralRenzweckverbéande Hirschbach u. Helfenbrunn)
500 €
gesamt VwH: 280.500 €

Der Haushalt 2025 sieht im Vermégenshaushalt folgende Zuwendungsausgaben vor:

- HHST 1.1100.9880 (Finanzierung Tierheim Freising) 1.500 €

- HHST 1.1311.9880 (Investitionszuschuss KU f. Hochwasserschutzmallinahmen)56.100 €

- HHST 1.1312.9880 (Investitionszuschuss KU f. Notstromaggregat) 12.000 €

- HHST 1.1313.9880 (Investitionszuschuss KU f. Notstromaggregat, Entkalkungsanlage)
13.000 €

- HHST 1.3400.9880 (Investitionszuschiisse Kultur — Allgemeinbudget Vereine; Auszahlung
bei konkretem Antrag) 5.000 €

- HHST 1.4643.9880 (Zuschusse fur Tagesmiitter) 5.000 €

- HHST 1.5501.9880 (Férderung, Schiutzenverein Helfenbrunn, elektronische Schiel3sténde)

5.000 €
- HHST 1.7710.9880 (Zuschuss KU f. Legogreifzange) 2.500 €
- HHST 1.8170.9880 (kommunales Foérderprogramm zur Energiewende) 10.400 €

gesamt VmH 110.500 €

Beschluss:

Die Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper billigt fur das Jahr 2025 o. g. Zuwendungen des
Verwaltungshaushalts i. H. v. 280.500 € und im Vermdgenshaushalt i. H. v. 110.500 €.
Abstimmungsergebnis: Jal6 NeinO

4.4 Erlass der Satzung Uber die Erhebung von Gebuhren fur die

Benutzung der Kindertageseinrichtungen - (KitaGebS) - 2025 -
Korrektur

Sachverhalt:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper hat in der Sitzung am 07.07.2015
beschlossen, die Geblhren fur die Kinderbetreuung kinftig auf Grundlage der Erhdéhung
des Basiswertes jeweils zum 01.09. des laufenden Jahres anzupassen.
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Der Forderabschlag (Basiswert) von 1.449,71 € (01.01. bis 31.12.2023) wurde prozentual
in die aktuelle ,Satzung uUber die Erhebung von Geblhren flr die Benutzung der
Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper® — KitaGebS - ibernommen.

Die Forderabschlage vom 01.01. bis 31.12.2024 erhdhen sich auf 1.521,39 € (Basiswert).
Dies entspricht einer Steigerung von 4,94 %. Die Steigerung wurde in die ,Satzung tber die
Erhebung von Gebihren fur die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde
Kirchdorf a. d. Amper* eingepflegt (siehe Tabelle im Anhang).

Die Kalkulation fur die Gebuhr fiir das Mittagessen (8 7) wurde durchgefiihrt. Die Kalkulation
ergab, dass die Gebuhren fur das Mittagessen die Kosten decken und somit unverandert
bleiben.

Der Elternbeirat wurde Uber die Geblihrenanhebung, wie gesetzlich vorgeschrieben, in
Kenntnis gesetzt.

In der vergangenen Sitzung wurde unter TOP O 3.1 die Kindertageseinrichtungen-
Gebiuhrensatzung 2025 beschlossen. Es hat sich herausgestellt, dass in dem zum
Satzungserlass vorgelegten Satzungsentwurf vom 08.01.2025 die Basis-Zahlen fur die
Erh6hung leider nicht stimmten. In dem Satzungsentwurf wurden fur die Berechnung der
Erhohung irrtimlich die nicht mehr aktuellen Basiswerte aus 2023 anstatt der Basiswerte
von 2024 herangezogen. Dies fuhrt dazu, dass die Gebuhrenanpassung faktisch ins Leere
gehen, und nicht zu der inflationsbedingten und gewollten Erh6hung fuhren wirde. Der
Satzungsbeschluss muss daher aus Griinden der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit
aufgehoben und neu gefasst werden.

Beschluss:

Der Satzungsbeschluss aus TOP O 3.1 der éffentlichen Sitzung vom 14.01.2025 wird aufgehoben.
Der Gemeinderat beschliefl3t, die in der Anlage beigeflgte ,Satzung Uber die Erhebung von
Gebiihren fir die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper —
Kindertageseinrichtungen-Gebihrensatzung — (KitaGebS) 2025 — nach dem Entwurfstand vom
04.02.2025 - als Satzung zu beschlieBen. Die neue KitaGebS ist auszufertigen und
bekanntzumachen. Sie tritt zum 01.09.2025 in Kraft.

Abstimmungsergebnis: Jal2 Nein 4

45 Grundsteuer

Sachverhalt:

Nach Erlass der neuen Hebesatzsatzung, aufgrund der Grundsteuerreform fir das Jahr 2025,
gingen mehrere Widerspriiche gegen den Hebesatz der Grundsteuer A in Hohe von 450 v. H. bei
der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper ein. Diese erfolgten Uberwiegend durch Landwirte der
Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper.

Bei vielen Widerspriichen wurde auf die Abweichung des Hebesatzes zu anderen Gemeinden
hingewiesen. Hierzu einige Beispiele aus den Nachbargemeinden:

Hebesatz A: Hebesatz B:
- Allershausen 270 v. H. 250 v. H.
-  Kranzberg 270 v. H. 270 v. H.
- Wolfersdorf 290 v. H. 310 v. H.
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- Freising 335 v. H. 370 v. H.
- Paunzhausen 300 v. H. 170 v. H.
- Zolling 265 v. H. 265 v. H.

Daraufhin hat die Verwaltung der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper stichprobenartig verschiedene
landwirtschaftliche Anwesen in Bezug auf deren Grundsteuerbelastung gepruft.
Die Tabelle hierzu wird als Anlage beigefugt.

Bei einer Senkung des Hebesatzes der Grundsteuer A auf 280 v. H. wird das einzunehmende
Gesamtvolumen zwischen 30.000 € und 35.000 € betragen (geplant 50.000 €).

Die Verwaltung regt an, den Hebesatz A fir die Grundsteuer erneut zu diskutieren.

Der Vorsitzende erlautert, dass nach der routineméaRigen Uberpriifung der Grundsteuerhebesatze
festgestellt wurde, weit Uber dem Ansatz liegende Einnahmen aus der Grundsteuer in 2025 erzielen
wirde. Im Vergleich zu anderen Gemeinden hat Kirchdorf bei der Grundsteuer A derzeit einen
wesentlich héheren Hebesatz. Der Hebesatz von 450 v. H. kam aufgrund der Ende 2024
vorgenommenen Datenerhebung zustande. Die hunmehr vorgenommene Validierung zeigt, dass
der Hebesatz fur die Grundsteuer A wohl zu hoch angesetzt wurde.

Die meisten Beschwerden zur Grundsteuer kamen bisher aus den Reihen der Landwirte. Der
Vorsitzende fiihrt weiter aus, dass Landwirte nun grundsatzlich eine héhere Grundsteuer bezahlen
missen, da die Wohngebaude und gewerbliche Objekte von Grundsteuer A nach Grundsteuer B
gewandert sind. Er weist darauf hin, dass der Gesetzgeber diese Differenzierung wollte. Intension
des Gesetzgebers war es, Wohngebaude und gewerblich genutzte Gebaude von Landwirten aus
Gleichbehandlungsgriinden genauso zu veranlagen wie Wohngebaude und Gewerbegrundstiicke
von Nicht-Landwirten veranlagt werden. Diese Mehrbelastung kann die Gemeinde nicht
ausgleichen, da diese vom Gesetzgeber so gewollt war (siehe hierzu auch beigefligte
Stellungnahme des BayGT).

Es wird dartber diskutiert, ob der Hebesatz zur Grundsteuer A gesenkt werden soll. Herr Gerlsbeck
erlautert hierzu die beigelegte Vergleichstabelle. Eine Senkung der Grundsteuer A beispielsweise
auf einen Hebesatz von 280 v. H. wurde durch die Grundsteuer B im Haushalt 2025 aufgefangen
werden, da sich durch die vorgenannte Verlagerung von der Grundsteuer A nach B Mehreinnahmen
im Bereich der Grundsteuer B ergeben.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Hebesétze fir die Grundsteuer sowohl nach oben als
auch nach unten nicht in Stein gemeif3elt sind.

Hr. Heyne halt den Vorschlag der Verwaltung gut. Er sei sauber zu monitoren. Evtl. muss im
nachsten Jahr nachgesteuert werden.

Herr Schmitz und Frau Horand sprechen sich fir eine Absenkung auf 300 v. H. aus. Auch Hr.
Wildgruber hélt den Unterschied zwischen 280 und 300 fur nicht marginal.

Herr Pittner regt an, nach auf3en hin klar zu kommunizieren, dass der Birger gut aufgehoben ist.
Der Vorsitzende sichert zu, dass alle Steuerzahler einen Infobrief erhalten. Es wird u. a. dariiber
aufgeklart werden, dass die Grundsteuererhebung nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, und
dass alle Steuerzahler im Rahmen der Gesetze gerecht behandelt werden. Ferner wird man in dem
Brief dariiber informieren, dass die Grundsteuerhebesétze Ende d. Jahren wieder auf den Prifstand
kommen, um evtl. in 2026 nach oben oder nach unten nachsteuern zu kénnen.

Herr Nuf3stein spricht sich dafiir aus, den Hebesatz A erstmal so zu belassen, wie er derzeit in der
Satzung steht. Es kann seiner Ansicht nach nicht Aufgabe der Gemeinde sein, bei der
Grundsteuererhebung wieder ein Ungleichgewicht zwischen Landwirten und Privatpersonen
herzustellen. Der Staat will, dass Landwirte bei Wohnhausern und Gewebebauten mit
Privatpersonen gleich gestellt werden. Fir ihn steht hier die Steuergerechtigkeit allen gegentiber im
Vordergrund.

offentliche Sitzung des Gemeinderates Kirchdorf a. d. Amper vom 11.02.2025 Seite 23



Nach einer weiteren - wahrend der Sitzung durchgefuhrten - Vergleichsberechnung mit dem
Hebesatz von 310 v. H. sprechen sich mehrere Mitglieder des Gremiums fir die Absenkung auf den
Hebesatz von 310 v. H. aus.

So dann erfolgt nach langer Diskussion Abstimmung uber die Beschlussvorschlage.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchdorf a d. Amper belésst es bei dem Hebesatz der Grundsteuer
A in Hohe von 450 v. H., It. Hebesatzsatzung vom 08.12.2024.

Ergebnis: 7 : 9 (abgelehnt)

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper andert den Hebesatz der Grundsteuer A von
450 v. H. auf 310 v. H. in der Hebesatzsatzung vom 08.12.2024 mit Wirkung zum 01.01.2025

Ergebnis: 12 : 4 (angenommen)
Abstimmungsergebnis: Jal2 Nein 4

5 Bauleitplanung

5.1 Gemeinde Kranzberg; Aufstellung der Einbeziehungssatzung
"Giesenbach Sud"; Beteiligung Trager offentlicher Belange

Sachverhalt:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kranzberg hat die Aufstellung einer Einbeziehungssatzung in
Giesenbach beschlossen. Die Gemeinde Kirchdorf wurde als Nachbargemeinde an dem Verfahren
beteiligt und kann hierzu eine Stellungnahme abgeben. Die Einbeziehungssatzung betrifft die
Gemeinde Kirchdorf nicht, daher wird vorgeschlagen keine Stellungnahme abzugeben.
Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper beschliel3t keine Stellungnahme bezlglich
der Aufstellung der Einbeziehungssatzung ,,Giesenbach Sud“ der Gemeinde Kranzberg abzugeben.

Abstimmungsergebnis: Jal5 NeinO
Frau Elzenbeck bei TOP O 5.1 nicht anwesend.

6 Ubertragung der ISB-Aufgaben auf die LivingData GmbH - Abschluss
des ISB-Vertrags

Sachverhalt:

Jede Behodrde muss einen Informationssicherheitsbeauftragten bestellen. Bei der Gemeinde
Kirchdorf iiben dieses Amt derzeit Herr Haider und Herr Lehnert (Stellvertretung) aus. In vergleichbar
grolen Gemeinden sind die Aufgaben des ISB bereits an externe Dienstleister vergeben (so. z. B.
Gde. Langenbach), die Uber das nétige Fachwissen verfligen. Die Herren Haider und Lehnert haben
derzeit nicht die bendétigte IT-Qualifikation; sie mussten berufsbegleitend die Ausbildung zum ISB in
4 theoretischen und praktischen Modulen mit Prifungen bei der BVS ablegen, um kinftig weiter als
ISB fungieren zu kénnen.

Die Gemeinde hat in 2024 mit Erstellung des Konzepts fur das LSI-IT-Siegel begonnen. Die
Erstellung und kiinftige Einhaltung der Vorgaben des Siegels kann aus fachlichen Grinden nicht
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mehr durch den Geschéftsleiter in Personalunion durchgefiihrt werden. Neben dem Tagesgeschéft
fehlen Zeit und die fachliche Expertise, um EDV-Richtlinien fiir diverse Ablaufe zu erstellen. Hier
bedarf es externer Unterstlitzung. Es empfiehlt sich, die Aufgabe des ISB an Living Data, zu
Ubertragen, da der Dienstleister als unser EDV-Admin die Systeme bereits bestens kennt und tber
das fachlich ausgebildete Personal verfugt. Im Zuge der Ubertragung des ISB auf LivingData wird
der Leistungskatalog des LSI zur Erlangung des LSI-Siegels abgearbeitet.

Die IT-Bedrohungslage hat sich seit Beginn des Ukraine-Krieges erheblich verschéarft und die
Attacken mehren sich. Der offentliche Sektor ist dabei Uberproportional von Cyberattacken betroffen.
Auch bei der Gemeinde Kirchdorf gehen vermehrt Phishing-Mails u. dgl. ein. Die Gemeinde Kirchdorf
schult ihre Mitarbeiter regelm&Rig in Sachen Cybersicherheit, um den Gefahren zu begegnen und
Sicherheitsrisiken zu minimieren. Der Ansatz umfasst auch ein Schulungsbudget. Die Gemeinde
Kirchdorf a. d. Amper ist nach der erweiterten Cyberdeckung der Kassenversicherung verpflichtet,
die Mitarbeiter regelmafig zu schulen. Werden die Schulungen nicht erbracht, ist das bei einem
Schadensfall ein Leistungsausschlussgrund fur die Versicherung.

Keine Behorde und keine Person ist zu 100 % vor Cyberattacken geschitzt. Befragt man IT-
Experten, stellt sich nicht die Frage ob, sondern die Frage wann, man Opfer einer gezielten
Cyberattacke wird. Das LSI-Siegel fir Kommunen sollte daher umgesetzt werden, um hdchst
mdogliche Sicherheitsstandards zu erfillen und im Falle einer Attacke einen festgelegten
Notfallfahrplan zu haben.

Angesichts einer erheblich gestiegenen Bedrohungslage, erachtet es die Verwaltung fur notwendig,
die Aufgaben des ISB extern zu vergeben und so die MaRnahmen zur Erlangung des LSI-
Kommunalsiegels umzusetzen.

Die Fa. LivingData hat mit Bestellschein vom 09.07.2024 der Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper die
ISB-Betreuung auf Basis eines ISB-Vertrags mit jahrlichen Kosten i. H. v. (brutto) 6.268,92 €
angeboten. Der ISB-Vertrag hat eine Laufzeit von 36 Monaten.

Hr. Haider erlautert die Vorlage sowie die Notwendigkeit, die Aufgabe des ISB extern zu vergeben.

Auf Frage von Herrn Heyne antwortet Hr. Haider, dass die Gemeinde von LivingData einen festen
Ansprechpartner als ISB zugeteilt bekommt.

Hr. Schmitz fragt, welche Kosten fir das Programm Dokusnap entstehen. Hr. Haider antwortet, dass
diesbezuglich keine Kosten mehr anfallen, da das Programm bereits im NextGO der AKDB, also bei
der Systembetreuung, inbegriffen ist.

Herr Steinberger regt an, fir die ILE-Gemeinde einen gemeinsamen ISB zu bestellen und so Kosten
zu sparen. Der Vorsitzende sichert zu, eine Abfrage unter den ILE-Gemeinden zu machen.

Herr Heyne und Frau Elzenbeck sprechen sich fiir eine externe Vergabe des ISB aus.

Herr Schmitz bittet darum, die Notwendigkeit bestimmter Programme zu prifen. Hr. Haider
antwortet, dass dies bereits erfolgt. Im Zuge der Umstellung auf RIWA-GIS wurden bereits
vereinzelte Programme, die vom Bauamt nicht mehr bendtigt werden, gekindigt. Ferner wird man
im Zuge der Vertragsverhandlungen fur das grof3e Gesamtpaket der AKDB Programme die
Notwendigkeit von Programmen Uberprifen. Hr. Haider weist darauf hin, dass im Zuge der
gewinschten und angestrebten Digitalisierung von Verwaltungsablaufen zukinftig mit
Kostensteigerungen gerechnet werden muss. So hat die Gemeinde auch von oben herab viele
rechtliche Vorgaben, Prozesse, wie die E-Rechnung oder Passbildkameras fiur das EWO
umzusetzen.

Beschluss:

Die Rolle des Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) wird auf die Fa. Living Data GmbH
Ubertragen. Der erste Birgermeister und Verwaltung werden beauftragt und erméchtigt den 1SB-
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Vertrag mit LivingData zu den jahrlichen Gesamtkosten von voraussichtlich 6.268,92 € (brutto) und
einer Laufzeit von 36 Monaten abzuschlielen und rechtswirksam in Kraft zu setzen.

Ebenso ist eine interkommunale Zusammenarbeit auf IIE-Ebene zu priifen und anzustreben.

Herr Florian Haider und Herr Dieter Lehnert werden mit Inkraftsetzung des ISB-Vertrages mit
LivingData als Informationssicherheitsbeauftragte der Gemeinde abberufen.

Abstimmungsergebnis: Jal6 NeinO

7 ILE Ampertal - Informationen durch den ersten Blrgermeister

Keine Wortmeldung.

zurtckgestellt

8 Verschiedenes

8.1 Bekanntgaben

8.1.1 Schulverband Allershausen

Sachverhalt:

Birgermeister Gerlsbeck informiert, dass der Schulverband Allershausen hinsichtlich des Umbaus
zur Ganztagesschule nur fir die Ausstattung zusténdig ist. Die Zustandigkeit fir das Schulgebaude
liegt bei der Gemeinde Allershausen. Die Schulverbandsumlage wird von der Hohe bleiben.

Herr Steininger fragt, welches Mitspracherecht die Gemeinde im Schulverband hat. Der Vorsitzende
antwortet, dass die Gemeinde Uber ihn als Mitglied der Schulverbandsversammlung ein
Mitspracherecht hat.

Hr. Heyne fragt, ob es angesichts der Hochwasserkatastrophe von vergangenem Juni Sonderhilfen
vom Freistaat Bayern gibt. Der Vorsitzende antwortet, dass Herr Staatsminister Florian Herrmann
vor Ort war. Es wird derzeit gepruft, ob Mittel bereitgestellt werden kdnnen.

beraten (DU)

8.1.2 Ausbau digitale Infrastruktur im Landkreis Freising

Sachverhalt:

Hr. Haider informiert, dass nach Mitteilung des Landratsamts Freising das Gemeinschaftsprojekt im
Landkreis zum Ausbau der digitalen Infrastruktur auch beim letzten Forderaufruf leider wieder keinen
Forderbescheid erhalten hat.

Auf Initiative von Herrn Burgermeister Gerlsbeck soll nun am 05.05.2025 das weitere Vorgehen unter
den Beteiligten besprochen werden.

beraten (DU)
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8.2 Anfragen

8.2.1 Hr. Steinberger: Sachstand Unterhalt Feldwege Nord-West

Sachverhalt:

Herr Steinberger fragt, wann die Feldwege (Nord-West) hergerichtet werden. Antwort Hr.
Gerlsbeck: Der Auftrag wurde an den Bauhof erteilt. Eine Umsetzung wird zugesichert.

beraten (DU)

8.2.2 Hr. Heyne: Brotbacktag am 22.02.2025

Sachverhalt:

Herr Heyne gibt bekannt, dass am 22.02.2025 ab 15:00 Uhr am Brotbackhausl in Wippenhausen
wieder der Brotbacktag stattfindet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zu kommen.

beraten (DU)

Mit Dank fur die gute Mitarbeit schlie3t erster Burgermeister Uwe Gerlsbeck um 22:07 Uhr die
offentliche Sitzung des Gemeinderates Kirchdorf a. d. Amper.

Fir die Richtigkeit:

Uwe Gerlsbeck Florian Haider
Erster Blrgermeister Schriftfihrung

offentliche Sitzung des Gemeinderates Kirchdorf a. d. Amper vom 11.02.2025 Seite 27



	FLD_sitextg
	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	BM_Text4
	SMC_BM_SNFUNK
	Entschuldigt
	Text
	Tagesordnung
	BM_Text2
	Betreff
	Vorlage
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Zu

